
 
 
 
 
 
 
 
 

 
An die 
Präsidentin des Amtsgerichts Stuttgart 
 
Hauffstraße 5 
70190 Stuttgart 

Beantragung von Strafbefehlen durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart 
Baumfällungen im Mittleren Schlossgarten am 1.10.2010 

E, den 5.11.2011 
Sehr geehrte Frau Legler, 
 
das Amtsgericht Stuttgart ist nach einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart 
damit befasst, einen Strafbefehl zu ermöglichen, weil die StA Verstöße gegen das 
Naturschutz-/ Artenschutzrecht im Zusammenhang mit der Fällung von Bäumen im 
Stuttgarter Schlossgarten am 1.10.2010 festgestellt hat. 
 
Betroffen sind ein verantwortlicher Projektabschnittsleiter, ein Projektingenieur und ein 
Beauftragter für Umweltschutz. Ich gehe davon aus, dass es sich um Mitarbeiter der 
Deutschen Bahn bzw. der Projektgesellschaft zum Bau von Stuttgart 21 handelt. 
Angeblich sollen sie alle ein Gutachten zum Vorkommen des streng geschützten 
Juchtenkäfers zurückgehalten haben, um den Baufortschritt nicht zu gefährden. Dadurch sei 
dem Eisenbahnbundesamt ein Einschreiten nicht möglich gewesen. 
 
Diese von der StA Stuttgart dargestellte Sachlage erweckt bei mir größte Bedenken, den 
aufgedeckten Fall mit einem einfachen Strafbefehl zu erledigen. 
 

1. Es ist kaum vorstellbar, dass alle drei Mitarbeiter gleichzeitig ihrer Dienstpflicht 
nachlässig nachgekommen sind. 

2. Es ist unwahrscheinlich, dass die drei Mitarbeiter wegen eines persönlichen Vorteils 
unsachgemäß gearbeitet haben. Es ist natürlich möglich, dass ihnen Vorteile von 
Dritten in Aussicht gestellt wurden. Es ist auch möglich, dass sie auf Verlangen von 
Dritten das Gutachten nicht weitergeleitet haben. Es kann also sein, dass weitere 
strafbare Handlungen in diesem Zusammenhang erfolgt sind. 

3. Über den Bestand einer Population von Juchtenkäfern wurde in den Medien, auf Basis 
des erstellten Gutachtens, vielfach im August 2010 berichtet. Von einer Unkenntnis 
darüber kann eigentlich bei keiner der zuständigen Behörden (Eisenbahnbundesamt 
(EBA), Regierungspräsidium, Umweltministerium) ausgegangen werden. 

4. Der BUND versuchte Ende September 2010 die anstehenden Rodungsarbeiten 
gerichtlich zu verhindern, weil die im Planfeststellungsverfahren vorgeschriebene 
"Landschaftspflegerische Ausführungsplanung" (LAP) noch nicht vorgelegt wurde. 
Einem Gerichtsbeschluss wurde durch die am 1.10.2010 durchgeführten Fällungen der 
Gegenstand entzogen. 



5. Es ist auch denkbar, dass die drei Mitarbeiter von der zeitlichen Umsetzung der 
Fällmaßnahmen überrascht worden sind bzw. dass die Fällung der Bäume für einen 
späteren Zeitpunkt vorgesehen war, für den dann auch der fehlende LAP erstellt 
werden sollte. 

6. Das EBA hat sich aber, trotz des angeblich nicht vorliegenden Gutachtens zum 
Juchtenkäfer, am 30.9.2010 für ein absolutes Fällverbot entschieden und dieses 
umgehend an die betreffenden Behörden weitergeleitet. Das Fällverbot war zunächst 
bis zum 8.10.2010 befristet. In dieser Frist sollte eine mit dem Regierungspräsidium 
abgestimmte Ausführungsplanung erarbeitet werden, wie sie auch vom BUND 
gefordert wurde. In diesem Schreiben wird das Gutachten zum Juchtenkäfer angeführt 
(als am heutigen Tage übermittelt). Es wird auch auf das Vorkommen geschützter 
Fledermäuse hingewiesen. 

7. Presseberichten der folgenden Tage ist zu entnehmen, dass das Verbot des EBA die 
erforderlichen Stellen auch erreicht hat, und diese angeblich noch in der Nacht 
fachlich angemessen gehandelt hätten (es ist jedoch schwer vorstellbar, wie ein LAP 
bis zum Fällen der Bäume erstellt worden sein soll). 

8. Auch die Gegner der Baumfällungen informierten die Einsatzleitung der Polizei über 
das bestehende Verbot von Fällmaßnahmen, sogar live im Internet übertragen. Auch 
den Presseberichten der folgenden Tage ist zu entnehmen, dass die Einsatzleitung 
informiert war, jedoch aus dem Regierungspräsidium die Auskunft erhielt, es könne 
gefällt werden. 

9. Die Fällung der besonders alten Platane, um die es in dem Strafbefehl geht, war weder 
für das Grundwassermanagement noch für den in diesem Bereich geplanten Ersatzweg 
erforderlich. Dieser Baum stand zudem nicht auf der Fläche, die der Bahn für 
Baumaßnahmen zur Verfügung überlassen wurde. Der Baum befand sich also auf 
einer im Landesbesitz befindlichen Fläche. Evtl. ist er aus Unkenntnis wegen unklarer 
Kartengrundlagen gefällt worden, oder es wurde vor Ort eine Entscheidung getroffen, 
diesen Baum in die Fällmaßnahmen einzubeziehen. 

10. Es kann sein, dass die betroffenen Mitarbeiter davon ausgegangen sind, dass von den 
im Gutachten genannten Populationsbäumen des Juchtenkäfers keiner durch die 
geplanten Fällmaßnahmen betroffen wäre. 

 
Zu diesen begründeten Fragen und Ungereimtheiten kommt noch ein wesentlicher Punkt 
hinzu, den ich nicht unerwähnt lassen möchte. Gegen die Rodung des Mittleren 
Schlossgartens hat sich ein breiter, in der Bevölkerung verwurzelter Widerstand entwickelt. 
Die Bürger strömten geradezu am 30.9.2010 in den Schlossgarten, um gegen die Fällung der 
Bäume zu protestieren. Dies und die vielfachen Verletzungen, die bei dem Polizeieinsatz zur 
Durchsetzung der Fällung entstanden sind, lassen ein übergroßes öffentliches Interesse an der 
Aufklärung und der juristischen Aufarbeitung erwarten. 
 
Ich bitte Sie daher, dem Wunsch der Staatsanwaltschaft nicht nachzukommen, weil die 
Gefahr besteht, dass wesentliche Hintergründe des Geschehens vom 30.9./1.10.2010 
verborgen bleiben. Dem Frieden in der Stadt wäre das abträglich. 
 
Mit freundlichen Grüßen



Anlagen: 
 
Artikel der STZ vom 8.10.2010 über die behördlichen Vorgänge 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2661773_0_7000_-faellaktion-im-schlossgarten-
ministerium-gab-gruenes-licht.html 
 
Standort der Platane außerhalb geplanter Baumaßnahmen GWM (blau) und Ersatzweg (grün) 

 
 
Standort der Platane außerhalb der Abtretungsfläche 

 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2661773_0_7000_-faellaktion-im-schlossgarten-


Fällverbot des EBA vom 30.9.2010, Seite 1 

 
 
 
 
 



Fällverbot des EBA vom 30.9.2010, Seite 2 

 
 
 
 



Zerstörte Platane, eigentlich ein Naturdenkmal 

 


